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(54) Bezeichnung: Düseneinheit und Spender mit einer solchen

(57) Zusammenfassung: Düseneinheiten zum Austrag eines
pharmazeutischen Mediums mit einem gemeinsamen Zu-
führkanal (34) zur Zuführung des Mediums und mindestens
einer ersten und einer zweiten Austragdüse mit jeweils einer
Austragöffnung (60) zum Austrag des durch den gemeinsa-
men Zuführkanal (34) zugeführten Mediums sind bekannt.
Es wird vorgeschlagen, eine solche Düseneinheit (20) zur
zerstäubten Ausbringung des Mediums auszubilden und
zum Zwecke der Zerstäubung eine der ersten Austragdüse
(60a) zugeordnete erste Wirbelkammer (62a) und eine der
zweiten Austragdüse (60b) zugeordnete zweite Wirbelkam-
mer (62b) vorzusehen.
Verwendung insbesondere für einen Rachensprayspender.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Düseneinheit zum
Austrag eines Mediums mit einem Zuführkanal zur
Zuführung des Mediums und mit mindestens einer
ersten und einer zweiten Austragdüse mit jeweils ei-
ner Austragöffnung zum Austrag des durch den ge-
meinsamen Zuführkanal zugeführten Mediums. Die
Erfindung betrifft weiterhin auch einen Spender mit
einer solchen Düseneinheit.

[0002] Gattungsgemäße und erfindungsgemäße
Spender dienen dem Austrag pharmazeutischer Me-
dien. Während die meisten bekannten Spender zum
Austrag pharmazeutischer Medien lediglich eine Aus-
tragdüse mit einer Austragöffnung aufweisen, be-
steht in Einzelfällen auch der Bedarf, durch mehre-
re Austragöffnungen mehrerer Austragdüsen gleich-
zeitig das pharmazeutische Medium auszutragen.
Spender die hierfür ausgebildet sind, sind beispiels-
weise aus der EP 0786421 A1, der US 3,161,196 und
der FR 2467604 A1 bekannt. Bei diesen gattungs-
gemäßen Spendern sind mehrere Austragöffnungen
unmittelbar verbunden mit dem gemeinsamen Zu-
führkanal vorgesehen.

[0003] Allerdings hat sich gezeigt, dass die Ver-
abreichung pharmazeutischer Medien mit derartigen
Spendern in der Regel nicht zum gewünschten Erfolg
führt, da das Medium bei den bekannten Vorrichtun-
gen in weitgehend unzerstäubter Form ausgebracht
wird.

[0004] Aus dem Stand der Technik ist auch eine
Vielzahl von Spendern bekannt, die Verwirbelungs-
einrichtungen aufweisen, durch die das Medium vor
dem Austrag verwirbelt wird. Diese Verwirbelungs-
einrichtungen verfügen über eine Wirbelkammer in
die das Medium derart eingebracht wird, dass es dort
und damit vor seinem Austrag mit einem Drall verse-
hen wird, der einen Austrag in Form eines konischen
Sprühstrahls gestattet.

[0005] Um eine ähnlich gute Austragqualität auch
bei gattungsgemäßen Spendern mit mehr als ei-
ner Austragöffnung zu erzielen, wurde versucht, den
Austragöffnungen eine gemeinsame Wirbelkammer
vorzuschalten. Es hat sich allerdings gezeigt, dass
dies zu einem komplexen und schwer herzustellen-
den Aufbau führt, wobei zudem keine zufriedenstel-
lende Qualität des Sprühstrahls erzielbar zu sein
scheint.

Aufgabe und Lösung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine gat-
tungsgemäße Düseneinheit dahingehend weiterzu-
bilden, dass diese zur Ausbringung mindestens zwei

qualitativ guter Sprühstrahlen ausgebildet ist. Aufga-
be der Erfindung ist es weiterhin, einen Spender mit
einer solchen Düseneinheit zur Verfügung zu stellen.

[0007] Erfindungsgemäß wird die zugrunde liegende
Aufgabe dadurch gelöst, dass die Düseneinheit zur
zerstäubten Ausbringung des Mediums ausgebildet
ist und zum Zwecke der Zerstäubung eine der ers-
ten Austragdüse zugeordnete erste Wirbelkammer
und eine der zweiten Austragdüse zugeordnete zwei-
te Wirbelkammer aufweist.

[0008] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, dass
beiden Austragöffnungen jeweils eine eigene Wirbel-
kammer vorgeschaltet ist, der jeweils Medium aus
dem gemeinsamen Zuführkanal zugeführt wird. In-
nerhalb dieser Wirbelkammern wird das zugeführte
Medium mit dem gewünschten Drall versehen und
durch die beiden Austragöffnungen ausgetragen.

[0009] Obwohl bislang und im weiteren schwer-
punktartig auf eine Gestaltung Bezug genommen
wird, bei der zwei Austragöffnungen und damit auch
zwei Wirbelkammern vorgesehen sind, können ei-
ne erfindungsgemäße Düseneinheit sowie ein erfin-
dungsgemäßer Spender selbstverständlich auch mit
weiteren Austragdüsen mit weiteren Austragöffnun-
gen und weiteren Wirbelkammern versehen sein.
Vorzugsweise gilt dabei für alle Austragdüsen, dass
diese jeweils eine Austragöffnung und eine eigene
dieser Austragöffnung vorgeschaltete Wirbelkammer
aufweist.

[0010] Eine Wirbelkammer im Sinne der vorliegen-
den Erfindung ist eine Kammer, die durch gegenein-
ander unbewegliche Teile definiert wird und die min-
destens einen Einlass und einen in Richtung der Aus-
tragöffnung gerichteten Auslass aufweist. Die Form-
gebung dieser Wirbelkammer ist dergestalt, dass das
flüssiges Medium, welches unter Überdrück einlass-
seitig in die Wirbelkammer gelangt hier mit einem
Drall versehen wird, bevor es in Richtung des Auslas-
ses aus der Wirbelkammer herausströmt. Der Drall
wird vorzugsweise durch eine etwa kreiszylindrische
Form der Wirbelkammer und eine von der Radial-
richtung abweichende Einströmrichtung des Medi-
ums bewirkt. Auf die Achse, um die das Medium in der
Wirbelkammer rotiert und die im Falle kreiszylindri-
scher Wirbelkammern mit der Zylinderachse überein-
stimmt, wird im Weiteren unter dem Begriff der Wir-
belkammerachse Bezug genommen.

[0011] Durch die erfindungsgemäß vorgesehene
Gestaltung mit jeweils einer Wirbelkammer je Aus-
tragdüse kann in der bereits genannten Weise das
vorteilhafte Sprühbild erzeugt werden. Da jeweils nur
eine Austragöffnung durch das in einer Wirbelkam-
mer mit einem Drall versehene Medium gespeist wird,
sind keine Kompromisse hinsichtlich der Zuführung
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des Mediums von der Wirbelkammer zur Austragöff-
nung erforderlich.

[0012] Allerdings geht die Gestaltung mit einer Mehr-
zahl von Wirbelkammern grundsätzlich mit dem Pro-
blem erhöhter Herstellungskosten einher.

[0013] Es wird daher insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt einer kostengünstigen Herstellung als
vorteilhaft angesehen, wenn die Düseneinheit ein Ba-
sisbauteil aufweist, in welchem zumindest abschnitts-
weise der Zuführkanal vorgesehen ist, die Düsen-
einheit weiterhin mindestens ein Aufsatzbauteil auf-
weist, welches zumindest die Austragöffnung der ers-
ten Austragdüse aufweist und die erste Wirbelkam-
mer der ersten Austragdüse durch Wandungen des
Basisbauteils und durch Wandungen des Aufsatz-
bauteils begrenzt wird.

[0014] Die erfindungsgemäße Düseneinheit umfasst
somit vorzugsweise ein Bauteil, dass Basisbauteil,
welches zumindest einen endseitigen Teil des Zu-
führkanals bildet. Dieses Basisbauteil begrenzt ge-
meinsam mit einem zweiten Bauteil, dem Aufsatz-
bauteil, mindestens eine der Wirbelkammern. Da die-
se bis auf die genannten Einlässe und den genann-
ten Auslass nach außen durch Wandungen begrenzt
sein muss, müssen aus fertigungstechnischen Grün-
den mindestens zwei Bauteile Verwendung finden.
Gemäß dieser Weiterbildung sind dies jene beiden
Bauteile, welche zur Bildung des Zuführkanals und
zur Bildung der Austragöffnungen ohnehin vorgese-
hen sein müssen.

[0015] Somit kann eine erfindungsgemäße Düsen-
einheit im Extremfalle und im Idealfalle aus nur zwei
Bauteilen bestehen, nämlich dem Basisbauteil und
dem Aufsatzbauteil.

[0016] Zwar ist es grundsätzlich möglich, mehrere
Aufsatzbauteile zu verwenden, die jeweils über eine
Austragöffnung verfügen und eine Wirbelkammer ge-
meinsam mit dem Basisbauteil definieren. Von Vorteil
ist jedoch eine Gestaltung mit nur einem Aufsatzbau-
teil, welches mehrere, vorzugsweise alle, Austragöff-
nungen der Austragdüsen umfasst, und vorzugswei-
se ebenso viele Wirbelkammern begrenzt.

[0017] Das Aufsatzbauteil und das Basisbauteil sind
vorzugsweise dafür ausgebildet, unmittelbar durch
eine kraftschlüssige oder eine formschlüssige Ver-
bindung miteinander verbunden zu werden. Hier bie-
ten sich Pressverbindungen und Schnappverbindun-
gen an. Auch eine stoffschlüssige Verbindung durch
Verschweißen der Bauteile oder Verkleben der Bau-
teile ist grundsätzlich möglich. Als Material für das
Basisbauteil und das oder die Aufsatzbauteile ist in
der Regel Kunststoff zweckmäßigerweise zu verwen-
den. Die Bauweise der Düseneinheit gestattet es, die
beiden Kunststoffteile, die das Aufsatzbauteil und das

Basisbauteil der Düseneinheit bilden, in einfach ent-
formbarer Weise als Kunststoffspritzgussteile zu fer-
tigen.

[0018] Wirbelkammern für erfindungsgemäße Dü-
seneinheiten verfügen über eine Strömungsleitgeo-
metrie, die derart geformt ist, dass sie in der La-
ge ist, das Medium umzulenken mit dem genann-
ten Drall zu versehen. Wie bereits erläutert, umfas-
sen diese Strömungsleitgeometrien hierfür insbeson-
dere eine kreiszylindrische Wandung oder anderwei-
tige gekrümmte Wandungen, entlang derer das Me-
dium bei gleichzeitiger Richtungsänderung endlang-
strömt. Als besonders vorteilhaft wird es angesehen,
wenn diese zur Umlenkung des Medienstroms geeig-
neten Strömungsleitgeometrien an einer Innenseite
des Aufsatzbauteils vorgesehen sind.

[0019] So kann an einer zum Basisteil weisenden
Innenseite des Aufsatzbauteils eine Fläche vorgese-
hen sein, die nach Montage bündig an dem Basisbau-
teil anliegt, wobei in dieser Fläche Vertiefungen vor-
gesehen sind, die die Strömungsleitgeometrien bil-
den. Eine solche Bauweise ist im Zuge der Herstel-
lung des Aufsatzbauteils besonders einfach zu erzie-
len. Dennoch ist es grundsätzlich auch möglich, die
entsprechenden Geometrien statt am Aufsatzbauteil
am Basisbauteil und dort insbesondere an einer stirn-
seitigen Wandung vorzusehen. Ebenso wie am Auf-
satzbauteil können die Strömungsleitgeometrien da-
bei dadurch erzielt werden, dass in einer am jeweili-
gen Bauteil vorgesehenen Fläche Vertiefungen vor-
gesehen sind, wodurch die Vertiefungen umgebende
Bereiche gegenüber den Vertiefungen erhaben sind
und Teil der Strömungsleitgeometrie bilden können.

[0020] Im Zusammenhang mit der Gestaltung des
Aufsatzbauteils mit den Strömungsleitgeometrien
wird es weiterhin als besonders vorteilhaft angese-
hen, wenn das Basisbauteil zumindest in einem an
das Aufsatzbauteil angrenzenden Bereich durch ei-
nen Rohrabschnitt gebildet ist, wobei eine ringförmi-
ge Stirnfläche dieser Rohrabschnitts die erste und
die zweite Wirbelkammer begrenzt. Vorzugsweise ist
der genannte Rohrabschnitt mit einem kreisförmigen
Querschnitt ausgebildet. Die Wirbelkammern sind am
Aufsatzbauteil vorzugsweise derart angeordnet, dass
sie zwischen dem Innendurchmesser und dem Au-
ßendurchmesser des genannten Rohrabschnitts an-
geordnet sind, so dass dessen Stirnfläche die Wirbel-
kammern verschließen kann. Dabei muss die Stirn-
fläche nicht zwingend vollständig eben ausgebildet
sein. Sie kann auch anderweitige Formgebungen auf-
weisen, beispielsweise auch die Form eines Konus-
abschnitts.

[0021] Die Austragrichtung durch die erste Aus-
tragdüse und die Austragrichtung durch die zweite
Austragdüse schließen vorzugsweise einen Winkel
zwischen 0° und 150° ein. Bevorzugt wird eine diver-
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gierende Austragrichtung und somit ein eingeschlos-
sener Winkel von mehr als 0°, insbesondere vor-
zugsweise mehr als 10°. Für den insbesondere rele-
vanten Anwendungszweck der Rachensprühspender
wird ein Winkel zwischen 45° und 90° als ideal an-
gesehen. Unter der Austragrichtung wird im Zusam-
menhang mit dieser Erfindung die Mittelachse des
sich vorzugsweise einstellenden Sprühkegels ver-
standen. Die konkrete Ausrichtung der Austragrich-
tungen ist in Abhängigkeit des Anwendungszwecks
auszuwählen.

[0022] In Fällen, in denen die Austragrichtungen di-
vergieren, kann in Hinblick auf die Wirbelkammer-
achse der Wirbelkammern eine von zwei bevorzug-
ten Möglichkeiten gewählt werden. So ist zum ei-
nen möglich, dass die Wirbelkammerachse der Wir-
belkammern mit den Austragrichtungen der jeweili-
gen Düsen einen Winkel größer 0° einschließen, so
dass das Medium zwischen der Wirbelkammer und
der Austragöffnung nochmals umgelenkt wird. Dies
gestattet es insbesondere, die Wirbelkammern der-
art auszulegen, dass ihrer jeweiligen Wirbelkammer-
achsen zueinander parallel verlaufen. Dies ist im Zu-
sammenhang mit einer planen Stirnfläche des Basis-
bauteils ideal. Es erleichtert zudem die Entformung
im Zuge der Herstellung insbesondere des Aufsatz-
bauteils. Alternativ zu einer solchen Gestaltung kön-
nen die Wirbelkammerachsen der Wirbelkammern je-
doch auch parallel oder sogar fluchtend zur Austrag-
richtung der jeweiligen Austragdüse verlaufen. Zwar
wird hierdurch die Herstellung etwas erschwert. Es
wird jedoch vermieden, dass das Medium nach oder
mit Verlassen der Wirbelkammer nochmals umge-
lenkt wird, was die Qualität des Sprühstrahls beein-
trächtigen könnte.

[0023] Wie eingangs bereits erläutert, werden die
Wirbelkammern über den Zuführkanal mit Medium
gespeist. Hierfür ist mindestens ein Einlasskanal er-
forderlich, der den Zuführkanal mit der Wirbelkam-
mer verbindet und der vorzugsweise nicht-radial, ins-
besondere tangential, in die Wirbelkammer mündet.
Zur Verbesserung des Sprühstrahls ist bei einer be-
vorzugten Variante vorgesehen, dass zumindest im
Hinblick auf eine der Wirbelkammern zumindest zwei
Einlasskanäle vorgesehen sind, die in diese Wirbel-
kammer münden. Diese gehen dabei vorzugswei-
se von einem die Wirbelkammer umgebenden Ring-
kanal ab, der seinerseits vom Zuführkanal gespeist
wird. Durch zwei Einlasskanäle kann erreicht wer-
den, dass das Medium gleichmäßiger in die Wirbel-
kammer eindringt und somit zu einem verbesserten
Sprühstrahl führt. Der umgebende Ringkanal leistet
in besonders vorteilhafter Weise die gleichmäßige
Speisung der Wirbelkammer durch die mindestens
zwei Einlasskanäle. Grundsätzlich ist natürlich auch
ohne eine Ringkammer die Speisung von Mehr als
einem Einlasskanal in dieselbe Wirbelkammer mög-
lich.

[0024] Die Erfindung betrifft weiterhin auch einen
Spender zum Austrag von pharmazeutischen Medien
in zerstäubter Form. Dieser weist erfindungsgemäß
eine Düseneinheit vorbeschriebener Art auf.

[0025] Insbesondere kann ein erfindungsgemäßer
Spender als Rachensprühspender ausgebildet sein
und zu diesem Zweck einen rohrartigen und sich vor-
zugsweise radial zu einer Betätigungsrichtung des
Spenders erstreckenden Abschnitt mit einer Länge
von vorzugsweise mindestens 20 mm aufweisen, der
in den Mund des Patienten eingeführt wird. Dieser
rohrartige Abschnitt bildet vorzugsweise das Basis-
bauteil der beschriebenen Düseneinheit. Je nach An-
wendungszweck können insbesondere auch Längen
von mehr als 30mm oder sogar mehr als 40mm
zweckmäßig sein.

[0026] Bei einem solchen Rachsprühspender kann
durch die beiden Austragdüsen und die dirigierende
Ausrichtung des durch die beiden Düsen stattfinden-
den Austrags erreicht werden, dass der Austrag links
und rechts am Gaumenzäpfchen des Patienten vor-
bei erfolgt. Dies ist für den Patienten angenehmer
und dient daher letzten Endes auch der korrekten
Verabreichung des pharmazeutischen Mediums.

[0027] Beim pharmazeutischen Medium selbst kann
es sich vorzugsweise um ein Medikament gegen Er-
kältungskrankheiten handeln.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0028] Weitere Aspekte und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie der nach-
folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung, die anhand der Figu-
ren erläutert werden. Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1a und Fig. 1b einen erfindungsgemä-
ßen Spender bzw. dessen Austragkopf,

[0030] Fig. 2a bis Fig. 2d Ausgestaltungen des Aus-
tragkopfes der Fig. 1a und Fig. 1b mit einer ersten
Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Düsenein-
heit,

[0031] Fig. 3a bis Fig. 3c Ausgestaltungen des Aus-
tragkopfes der Fig. 1a und Fig. 1b mit einer zweiten
Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Düsenein-
heit und

[0032] Fig. 4a Ausgestaltungen des Austragkopfes
der Fig. 1a und Fig. 1b mit einer dritten Ausgestal-
tung einer erfindungsgemäßen Düseneinheit.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0033] Die Fig. 1a und Fig. 1b zeigen einen erfin-
dungsgemäßen Spender 10 mit einem Austragkopf
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12. Der Spender 10 verfügt über ein Reservoir 14,
welches der Lagerung eines pharmazeutischen Me-
diums vor dessen Austrag dient. Der Austragkopf 12
ist in seiner Gesamtheit gegenüber dem Reservoir 14
in Richtung einer Betätigungsrichtung 2 verlagerbar,
wobei hierdurch eine nicht dargestellte Pumpeinrich-
tung betätigt wird, die Medium aus dem Reservoir 14
in den Austragkopf 12 fordert.

[0034] Der Austragkopf 12 ist in Fig. 1b in einer Sei-
tenansicht dargestellt. Er umfasst eine als Drücker
ausgebildete Betätigungshandhabe 16 sowie einen
langerstreckten rüsselartigen Applikator 18, an des-
sen Ende eine Düseneinheit 20 zur zerstäubten Ab-
gabe des Mediums vorgesehen ist.

[0035] Nachfolgend werden verschiedene Varianten
zur Ausgestaltung insbesondere der Düseneinheit 20
vorgestellt.

[0036] Die anhand der Fig. 2a bis Fig. 2c verdeut-
lichte Düseneinheit 20 wird durch ein ein Basisbauteil
darstellendes Rohr 30 des Applikators 18 sowie ein
endseitig auf dieses Rohr 30 aufgeschobenes Auf-
satzbauteil 50 gebildet. Das Aufsatzbauteil 50 weist
einen hülsenartigen Aufbau mit einem von einer Stirn-
fläche 52 ausgehenden Kragen 54 auf, der beispiels-
weise kraftschlüssig auf der Außenseite des Rohrs
30 befestigt sein kann. Weiterhin weist das Aufsatz-
bauteil 50 einen zentrischen und sich in das Rohr 30
erstreckenden stiftartigen Fortsatz 56 auf.

[0037] Die Stirnseite 52 ist durch zwei Austragöff-
nungen 60a, 60b durchdrungen. An der Innenseite
52a der Stirnfläche 52 sind die Austragöffnungen 60
umgebend verschiedene Vertiefungen vorgesehen.
Diese umfassen in der insbesondere Fig. 2c ent-
nehmbaren Form vor allem jeweils eine als Wirbel-
kammer 62a, 62b agierende Vertiefung, die durch
eine ringförmige Vertiefung umgeben sind, welche
einen Ringkanal 64a bilden. Von diesem Ringkanal
64a erstrecken sich jeweils zwei Einlasskanäle 66a
in die Wirbelkammer 62a, 62b. Diese Einlasskanäle
66a verlaufen bezogen auf eine Wirbelhauptachse 4a
bzw. 4b im Wesentlichen tangential, so dass das von
der Ringkammer 64a in die jeweilige Wirbelkammer
62a, 62b einströmende Medium dort in eine rotative
Bewegung umgelenkt wird. In Richtung des Rohres
30 sind die Wirbelkammer 62a, 62b und ein Teil des
jeweiligen Ringkanals 64a durch eine Stirnfläche 30a
des Rohres 30 verschlossen. Das durch den Zuführ-
kanal 34 in Richtung der Düseneinheit 20 geforder-
te Medium kann am stiftförmigen Fortsatz 56 vorbei
unmittelbar und durch den nicht verschlossenen Teil
der Ringkanäle 64a zunächst nur in den jeweiligen
Ringkanal 64a strömen. In Fig. 2c ist zur Erläuterung
dessen mit gestrichelter Linie der Innendurchmesser
des Rohres 30 an seiner Stirnfläche 30a dargestellt.
Der Zugang zu den Ringkanälen ist innenseitig die-
ses Innendurchmessers gegeben. Von den Ringka-

nälen 64a gelangt das flüssige Medium durch die Ein-
lasskanäle 66a in die Wirbelkammern 62a, 62b und
wird dann durch die Austragöffnungen 60a, 60b in
Form eines konischen Sprühstrahls abgegeben.

[0038] Die dargestellte Gestaltung erlaubt es, zwei
Austragdüsen mit jeweils eigener Wirbelkammer 62a,
62b mit nur zwei Bauteilen 30, 50 zu realisieren. Zu-
dem sind diese Bauteile 30, 50 aufgrund ihrer einfa-
chen Formgebung sehr einfach herzustellen. Durch
die Beabstandung der Wirbelkammern 62a, 62b zu-
einander entsprechend dem Durchmesser des Roh-
res 30 wird die auf Seiten des Aufsatzbauteils 50 ein-
fach herstellbare Strömungsleitgeometrie durch die
Stirnfläche 30a des Rohres 30 verschlossen, so dass
der gewünschte Flüssigkeitspfad mit Wirbelkammer
zwischen dem Zuführkanal 34 und den Austragöff-
nungen 60 hierdurch vervollständigt wird.

[0039] Wir insbesondere anhand von Fig. 2a zu er-
kennen ist, sind die Austragrichtungen 6a, 6b der bei-
den Austragöffnungen 60a, 60b divergierend zuein-
ander ausgerichtet, um beispielsweise zwei separa-
te Sprühstrahlen auszubilden, die beidseitig an ei-
nem Gaumen vorbei abgegeben werden. Aufgrund
der zueinander parallelen Ausrichtungen der Wirbel-
kammerachsen 4a und 4b ist allerdings im Bereich
der Auslassöffnungen eine Umlenkung erforderlich.

[0040] Die Fig. 2d verdeutlicht den Aufbau einer er-
findungsgemäßen Düseneinheit nochmals in einer
geschnittenen Darstellung.

[0041] Bei der Ausgestaltung der Fig. 3a bis Fig. 3b
wird das Maß dieser Umlenkung dadurch verringert,
dass die Wirbelkammern 62a, 62b selbst angewinkelt
ausgerichtet sind. Die Stirnfläche 30a des Rohres 30
ist hier im entsprechenden Winkel konusabschnitts-
förmig ausgebildet.

[0042] Bei der Ausgestaltung der Fig. 4a entspricht
der Aufbau im Wesentlichen dem der Fig. 2a. Abwei-
chend hiervon ist jedoch vorgesehen, dass das Auf-
satzbauteil 50 nicht durch eine Pressverbindung oder
durch Verschweißen am Rohr 30 befestigt ist, son-
dern durch eine formschlüssige Koppelung. Hierzu
sind am Kragen 54 Rastvorsprünge 58 vorgesehen,
die einen Absatz 36 am Rohr 30 hintergreifen.

Patentansprüche

1.  Düseneinheit (20) zum Austrag eines pharma-
zeutischen Mediums mit
– einem gemeinsamen Zuführkanal (34) zur Zufüh-
rung des Mediums und
– mindestens einer ersten und einer zweiten Aus-
tragdüse mit jeweils einer Austragöffnung (60) zum
Austrag des durch den gemeinsamen Zuführkanal
(34) zugeführten Mediums,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Düseneinheit (20) zur zerstäubten Ausbringung
des Mediums ausgebildet ist und zum Zwecke der
Zerstäubung eine der ersten Austragdüse (60a) zu-
geordnete erste Wirbelkammer (62a) und eine der
zweiten Austragdüse (60b) zugeordnete zweite Wir-
belkammer (62b) aufweist.

2.  Düseneinheit (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Düseneinheit (20) ein Basisbauteil (30) aufweist,
in welchem zumindest abschnittsweise der Zuführka-
nal (34) vorgesehen ist,
– die Düseneinheit mindestens ein Aufsatzbauteil
(50) aufweist, welches zumindest die Austragöffnung
(60a) der ersten Austragdüse aufweist und
– zumindest die erste Wirbelkammer (62a) der ers-
ten Austragdüse (60a) durch Wandungen (30a) des
Basisbauteils (30) und durch Wandungen (52a) des
Aufsatzbauteils (50) begrenzt wird.

3.  Düseneinheit (20) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
– das Aufsatzbauteil (50) die Austragöffnungen (60a,
60b) der ersten Austragdüse und der zweiten Aus-
tragdüse aufweist und
– die erste Wirbelkammer (62a) und die zweite Wir-
belkammer (62b) durch Wandungen (30a) des Basis-
bauteils (30) und durch Wandungen (52a) des Auf-
satzbauteils (50) begrenzt wird.

4.  Düseneinheit (20) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wir-
belkammer (62b) zumindest der ersten Austragdüse
eine Strömungsleitgeometrie aufweist, welche an ei-
ner Innenseite (52a) des Aufsatzbauteils (50) vorge-
sehen ist.

5.   Düseneinheit (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Basisbauteil (30) zumindest in einem an das Auf-
satzbauteil (50) angrenzenden Bereich durch einen
Rohrabschnitt (30) gebildet ist, wobei eine ringförmi-
ge Stirnfläche (30a) dieses Rohrabschnitts (30) die
erste und/oder die zweite Wirbelkammer (62a, 62b)
begrenzt.

6.    Düseneinheit (20) nach einem der vorsehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
durch die erste Austragdüse definierte erste Austrag-
richtung (6a) und eine durch die zweite Austragdüse
definierte zweite Austragrichtung (6b) einen Winkel
von mindestens 0° und maximal von 150° einschlie-
ßen, vorzugsweise einen Winkel von mehr als 0°, ins-
besondere vorzugsweise einen Winkel von mindes-
tens 45° und maximal 90°.

7.  Düseneinheit (20) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Austragrichtungen (6a, 6b) der ersten und der
zweiten Austragdüse einen Winkel von mehr als 0°
einschließen, wobei
– Wirbelkammerachsen (4a, 4b) der Wirbelkammern
(62a, 62b) der ersten und der zweiten Austragdü-
se einen hiervor abweichenden Winkel einschließen,
vorzugsweise einen Winkel von 0° einschließen, oder
– Wirbelkammerachsen (4a, 4b) der Wirbelkammern
(62a, 62b) der ersten und der zweiten Austragdüse
jeweils parallel und vorzugsweise fluchtend zur Aus-
tragrichtung (6a, 6b) der jeweiligen Austragdüse ver-
laufen.

8.  Düseneinheit nach einem der vorstehenden An-
sprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
der erste Wirbelkammer zumindest der ersten Aus-
tragdüse ein Einlasskanal zugeordnet sind, der in die
erste Wirbelkammer mündet.

9.   Düseneinheit (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest der erste Wirbelkammer (62a) zumindest der
ersten Austragdüse zumindest zwei Einlasskanäle
(66a) zugeordnet sind, die in die erste Wirbelkammer
(62a) münden und die vorzugsweise von einem die
Wirbelkammer (62a) umgebenden Ringkanal (64a)
abgehen, der vom Zuführkanal (34) gespeist wird.

10.   Spender (10) zum Austrag von pharmazeuti-
scher Medien in zerstäubter Form, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spender eine Düseneinheit (20)
nach einem der vorstehenden Ansprüche aufweist.

11.  Spender (10) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spender als Rachensprüh-
spender ausgebildet ist und zu diesem Zweck einen
rohrartigen Abschnitt (30) von mindestens 20 mm
Länge zur Einführung in den Mund eines Patienten
aufweist, wobei der rohrartige Abschnitt (30) vorzugs-
weise das Basisbauteil (30) der Düseneinheit (20) bil-
det.

12.  Spender (10) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spender (10) mit ei-
nem Medium zur Behandlung von Erkältungskrank-
heiten befüllt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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